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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
mit Ablauf des 03. Juli 2015 endet nun nach 25 Jahren
meine Dienstzeit als Bürgermeister. Ich habe das Amt
mit allen mir zur Verfügung stehenden Kräften ausge-
füllt und bin dankbar, dass ich meiner Heimatstadt die-
nen durfte. Ich danke allen im Stadtrat und in der Ver-
waltung für die Unterstützung und das Vertrauen. Ein
besonderer Dank geht an meine Familie und dabei ins-
besondere an meine Frau Gudrun für das Verständnis,
denn das Amt und die vielen freiwilligen und ehrenamt-
lichen Tätigkeiten gingen zu Lasten der Familie und des
Privatlebens. 
Der Spruch in einem Fenster des Bürgermeisterzimmers:

„Über alles die Pflicht, über allem das Recht“

war für mich Leitlinie. Nicht alle Gedanken und Vorstel-
lungen konnte ich umsetzen. Einerseits fehlten dazu die
Rahmenbedingungen und andererseits die mangelnde
Finanzausstattung der Stadt. Wer sich noch an den Zu-
stand der Stadt im Jahre 1990 erinnert (und das sollten
wir nicht vergessen) und unsere Stadt heute betrachtet,
der kann den Fortschritt erkennen. Die Stadt steht mit
der demografischen Entwicklung und der absehbar nicht
besseren Finanzausstattung weiter vor großen Heraus-
forderungen.

Ich wünsche dem Stadtrat und dem neuen Bürgermeis-
ter viel Erfolg zum Wohle unserer Heimatstadt und ver-
bleibe in Dankbarkeit zum letzten Mal als

Ihr Bürgermeister
Hansjochen Müller
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Öffentliche Bekanntmachung

Der Stadtrat der Stadt Aken (Elbe) führt am 

Donnerstag, dem 02.07.2015, 19.00 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses, Markt 11,

seine 11. Sitzung durch.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Ladung und der Beschlussfähigkeit

2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung
und Feststellung der Tagesordnung – öffentlicher Teil

3. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 9.
Sitzung vom 21.05.2015 und Feststellung der Niederschrift
– öffentlicher Teil

4. Bericht des Vorsitzenden des Stadtrates und Bekanntga-
be amtlicher Mitteilungen

5. Bericht der Vorsitzenden der Ausschüsse

6. Bericht des Bürgermeisters als Vorsitzender von Aus-
schüssen und über wichtige Angelegenheiten der Stadt
sowie  Eilentscheidungen

7. Behandlung der Tagesordnungspunkte in öffentlicher Sitzung

7.1 Ernennung des Bürgermeisters

7.2 Ehrungen

7.3 Bestätigung des Wirtschaftsplanes 01.09.2015 bis
31.08.2016 der Hafenbetrieb Aken GmbH

7.4 Stellungnahme zum Prüfbericht über die Jahresab-
schlussprüfung gemäß § 45 Absatz 2 Punkt 5 Kommu-
nalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt;
Feststellung des Jahresabschlusses 2014 des Eigenbe-
triebes Stadtwerke Aken/Elbe und die Entlastung der
Betriebsleiterin

7.5 Maßnahmen zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes
und der Liquidität

7.6 Änderung der Organisation des Hortes mit Beginn des
Schuljahres 2015/2016

7.7 Stellungnahme der Stadt Aken (Elbe) zum Sachlichen
Teilplan „Nutzung der Windenergie in der Planungsregi-
on Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“

7.8 Vorhabenbezogener Bebauungsplan B-Plan Nr. 13 – Ge-
werbegebiet Aken-Ost/ Teilbereich „ILAKO GmbH“ - Entwurf

7.9 Beschluss aktualisierter Maßnahmeplan Hochwasser
2013, Stand 16. Juni 2015, zur Beantragung von Zuwen-
dungen und Beseitigung der Hochwasserschäden 2013

7.10 Nachkalkulation der Verbrauchsgebühr für Trinkwasser
2012 – 2014

8. Anfragen und Anregungen 

9. Einwohnerfragestunde 

Nichtöffentliche Sitzung

10. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesord-
nung und Feststellung der Tagesordnung – nichtöffentli-
cher Teil

11. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der
9. Sitzung vom 21.05.2015 und Feststellung der Nieder-
schrift – nichtöffentlicher Teil

12. Behandlung der Tagesordnungspunkte in nichtöffentli-
cher Sitzung

12.1 Vergabe Bauleistung
Hochwasser 2013, Maßnahme 23, Erneuerung Straße
von K 2509 bis Taubebrücke 
Straßenbauarbeiten

12.2 Vergabe Bauleistung
Hochwasser 2013, Maßnahme 38, Erneuerung der Zu-
fahrt zum Strandbad Akazienteich
Straßenbauarbeiten

13. Anfragen und Anregungen nichtöffentlicher Art

14. Schließung der Sitzung

Stefan Krone 
Vorsitzender des Stadtrates der Stadt Aken (Elbe)

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb
„Stadtwerke Aken (Elbe)“

Auf der Grundlage der §§ 8, 11, 45, 48, 121 und 128 des Kom-
munalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
(KVG-LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) und des Ge-
setzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-
Anhalt (EigBG) vom 24.03.1997, zuletzt geändert durch Artikel
5 des Gesetzes vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 228, 339) in
Verbindung mit der Verordnung über die Wirtschaftsführung
und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (EigBVO) vom
25.05.2012 hat der Stadtrat der Stadt Aken (Elbe) am
21.05.2015 folgende Betriebssatzung für den Eigenbetrieb
„Stadtwerke Aken (Elbe)“ beschlossen:

§ 1
Eigenbetrieb, Name, Stammkapital

(1) Die Stadtwerke der Stadt Aken (Elbe) werden als organi-
satorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich ge-
sondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) auf der Grundlage ge-
setzlicher Vorschriften und den Bestimmungen dieser Sat-
zung geführt.

(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „Stadtwerke Aken (Elbe)“.

(3) Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 25.564,59 €.

§ 2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens einschließlich etwaiger
Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Wasserversorgung, die
Versorgung mit Fernwärme und der Betrieb der Elbfähre.

(2) Das Unternehmen kann alle seine Betriebszwecke fördern-
den und wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.

(3) Die Stadtwerke Aken (Elbe) sind in der Erfüllung der Auf-
gaben nach Abs. 1 zuständig für die Regelungen nach
kommunalrechtlichen Vorschriften einschließlich des Er-
lasses von Bescheiden (z.B. Beiträge, Kostenerstattun-
gen, Gebühren). Entsprechendes gilt auch für die Erhe-
bung privatrechtlicher Entgelte (z.B. Baukosten- und In-
vestitionszuschüsse, Anschluss- und Leistungsentgelte)
sowie für die Durchführung aller weiteren Maßnahmen
im Vollzug.
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§ 3
Zuständige Organe für den Eigenbetrieb

Zuständige Organe für die Angelegenheiten des EB sind

Betriebsleitung  § 4
Betriebsausschuss § 5
Stadtrat § 7
Bürgermeister § 8

§ 4
Betriebsleitung

(1) Zur Leitung der Stadtwerke Aken (Elbe) wird durch den
Stadtrat ein Betriebsleiter bestellt (§ 5 EigBG).

(2) Der Betriebsleiter hat die Betriebsführung nach kaufmänni-
schen Grundsätzen auszuüben und er ist für die wirtschaft-
liche Führung verantwortlich.

(3) Die Stadtwerke Aken (Elbe) werden vom Betriebsleiter nach
Maßgabe der rechtlichen Vorschriften geleitet. Dem Betriebs-
leiter obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. Da-
zu gehören alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des
Betriebes laufend notwendig sind, insbesondere Einsatz des
Personals, Anordnung der notwendigen Instandhaltungsar-
beiten und der laufenden Netzerweiterungen, Beschaffung
von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investitionsgütern
des laufenden Bedarfs, Abschluss von Werkverträgen und
von Verträgen mit Tarif- und Sonderkunden.

(4) Der Betriebsleiter ist Vorgesetzter der Bediensteten der
Stadtwerke Aken (Elbe). Die personalrechtlichen Befugnis-
se werden von ihm ausgeübt, außer Einstellung und Ent-
lassung.

(5) Der Betriebsleiter vollzieht die Beschlüsse des Stadtrates
und des Betriebsausschusses. Er hat den Betriebsaus-
schuss, in Eilfällen den Bürgermeister, über alle wichtigen
Angelegenheiten rechtzeitig zu unterrichten und, soweit
notwendig, deren Entscheidung einzuholen.

(6) Der Betriebsleiter vertritt die Stadt in den Angelegenheiten
des Eigenbetriebes.

(7) Der Betriebsleiter kann Bedienstete in bestimmtem Um-
fang mit seiner Vertretung beauftragen, in einzelnen Ange-
legenheiten kann er rechtsgeschäftliche Vollmacht ertei-
len. Die Vertretungsberechtigten zeichnen unter dem Na-
men des Eigenbetriebes. Die Vertretungsregelung ist in ei-
ner Geschäftsordnung festzuhalten. Bei Verpflichtungser-
klärungen gilt § 73 KVG-LSA entsprechend.

(8) Der Betriebsleiter bereitet in den Angelegenheiten des Ei-
genbetriebes die Beschlüsse für den Betriebsausschuss
und den Stadtrat vor.

§ 5
Betriebsausschuss

(1) Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes ist ein be-
schließender Ausschuss (Betriebsausschuss) zu bilden.
Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses wird
durch die Hauptsatzung der Stadt Aken (Elbe) bestimmt.
Dabei ist § 8 Abs. 2 und 3 des EigBG-LSA zu beachten.

(2) Der Bürgermeister ist stimmberechtigter Vorsitzender des
Betriebsausschusses.

(3) Der Betriebsleiter nimmt an den Sitzungen des Betriebs-
ausschusses mit beratender Stimme teil. Er ist auf Verlan-
gen verpflichtet, zu den Beratungsangelegenheiten Stel-
lung zu nehmen und Auskünfte zu erteilen.

§ 6
Aufgaben des Betriebsausschusses

(1) Der Betriebsausschuss bereitet alle Angelegenheiten des
Eigenbetriebes vor, die der Entscheidung des Stadtrates
vorbehalten sind. Er überwacht die Geschäftsführung des
Eigenbetriebes durch die Betriebsleitung.

(2) Soweit nicht der Stadtrat oder nach § 4 die Betriebsleitung
zuständig ist, entscheidet der Betriebsausschuss. Er ent-
scheidet über
1. die  Festsetzung von Tarifen,
2. den Abschluss von Verträgen, wenn der Wert im Ein-

zelfall 25.000 € übersteigt,
3. Stundung von Zahlungsverbindlichkeiten sowie Nie-

derschlagung und Erlass von Forderungen, wenn
diese im Einzelfall 5.000 € übersteigen,

4. Aufnahme von Investitionskrediten im Rahmen des
Wirtschaftsplanes,

5. Vergabe von Aufträgen nach VOL und VOB, wenn
diese 50.000 € überschreiten

6. die Verfügung über Vermögen des Eigenbetriebes
nach Festlegung der Hauptsatzung,

7. die Festsetzung der allgemeinen Lieferbedingungen,
8. Vorschlag des Wirtschaftsprüfers nach § 142 KVG-

LSA,
9. die Geschäftsordnung der Betriebsleitung (§ 5 Abs. 3

EigBG-LSA),
10. sonstige wichtige Angelegenheiten des Eigenbe-

triebes.

(3) Erfolggefährdende Mehraufwendungen bedürfen der Zu-
stimmung des Betriebsaus-schusses. Das Gleiche gilt für
Mehrausgaben des Vermögensplanes, die für einzelne
Vorhaben erheblich sind.

§ 7
Aufgaben des Stadtrates

(1) Der Stadtrat ist oberste Dienstbehörde der Betriebsleitung.

(2) Der Stadtrat entscheidet in allen Angelegenheiten entspre-
chend § 45 Abs. 2 KVG-LSA, soweit er nicht per Hauptsat-
zung oder Betriebssatzung die Entscheidung übertragen
hat. Insbesondere entscheidet er über
1. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,
2. die Stellungnahme zum Prüfungsergebnis der überört-

lichen Prüfung sowie eine Stellungnahme zum Prü-
fungsbericht über die Jahresabschlussprüfung des Ei-
genbetriebes,

3. die Entlastung der Betriebsleitung,
4. die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behand-

lung des Jahresverlustes,
5. die Festsetzung allgemein öffentlicher Abgaben,
6. die wesentliche Erweiterung bzw. Einschränkung oder

Auflösung des Eigenbetriebes sowie die Umwandlung
der Rechtsform.

§ 8
Aufgaben des Bürgermeisters

(1) Der Bürgermeister ist oberste Dienstbehörde der sonstigen
Bediensteten des Eigenbetriebes und Dienstvorgesetzter
der Betriebsleitung.

(2) Der Bürgermeister kann dem Betriebsleiter Einzelanwei-
sungen erteilen, wenn sie zur Sicherstellung der Gesetz-
mäßigkeit, wichtiger Belange der Stadt, der Einheit der
Verwal-tung oder zur Wahrung der Grundsätze eines ge-
ordneten Geschäftsgangs notwendig sind.
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§ 9
Bedienstete der Stadtwerke Aken (Elbe)

(1) Der Betriebsleiter wird nach Bestimmung durch den Stadt-
rat vom Bürgermeister bestellt.

(2) Der Betriebsleiter legt für jedes Wirtschaftsjahr eine Stel-
lenübersicht der Bediensteten der Stadtwerke vor, die als
Teil des Wirtschaftsplanes der Feststellung durch den
Stadtrat bedarf.

(3) Der Betriebsausschuss entscheidet im Einvernehmen mit
der Betriebsleitung über die Einstellung und Entlassung
der beim Eigenbetrieb beschäftigten Bediensteten (§ 11
Abs. 1 EigBG-LSA).

(4) Die durch Gesetz oder Dienstvereinbarung vorgesehenen
Mitwirkungsrechte der Personalvertretung bleiben von den
Bestimmungen dieser Satzung unberührt.

§ 10
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr der Stadtwerke Aken (Elbe) ist das Ka-
lenderjahr.

§ 11
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln
der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Buchfüh-
rung muss den Vorschriften des Dritten Buches des Han-
delsgesetzbuches entsprechen. 

(2) Das Rechnungswesen der Stadtwerke Aken  (Elbe) ist ge-
trennt nach den Betriebs-zweigen zu führen.

§ 12
Wirtschaftsplan

(1) Für jedes Haushaltsjahr ist rechtzeitig vor dessen Beginn
ein Wirtschaftsplan unter Beachtung von § 16 EigBG auf-
zustellen. Dieser ist dem Haushaltsplan der Stadt beizu-
fügen.

(2) Der Wirtschaftsplan ist vom Betriebsleiter für jeden Betriebs-
zweig aufzustellen. Im Wirtschaftsplan sind die Betriebszwei-
ge gegenseitig deckungsfähig, soweit die Gesamtsumme
nicht überschritten wird. Ausgenommen von der Deckungsfä-
higkeit sind Betriebszweige für hoheitliche Aufgaben.

(3) Der Betriebsleiter hat den Entwurf des Wirtschaftspla-
nes der Kämmerei vorzulegen und die Stellungnahme
zum Entwurf der Vorlage für den Betriebsausschuss bei-
zufügen.

(4) Bekanntmachungsorgan ist das Amtsblatt der Stadt
Aken (Elbe).

§ 13
Beauftragung von Dienststellen der Stadtverwaltung

Der Betriebsleiter kann mit Einverständnis des Bürgermeisters
Fachdienststellen der Stadtverwaltung gegen Kostenerstattung
mit der Bearbeitung einschlägiger Geschäftsvorfälle betrauen.

§ 14
Leistungsausgleich

(1) Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen der
Stadtwerke Aken (Elbe) an die Stadt oder an sonstige Ei-
genbetriebe oder Eigengesellschaften der Stadt sind ange-
messen zu vergüten.

(2) Abweichend von Abs. 1 ist Wasser für den Brandschutz,
sowie für öffentliche Zier- und Straßenbrunnen unentgelt-
lich zu liefern. Die Anlagen für die Löschwasserversorgung
sind ebenfalls unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

§ 15
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Betriebssatzung einschließ-
lich der 3 Änderungssatzungen außer Kraft.

Aken (Elbe), 01.06.2015

Müller
Bürgermeister der Stadt Aken (Elbe)

21. Akener Stadtfest

In Vorbereitung des 21. Akener Stadtfestes (14. 08. - 16. 08. 2015)
findet am 

Donnerstag, den 09.07.2015 um 19.00 Uhr

in der Gaststätte „Akener Bierstuben“ eine Beratung mit
Vertretern der teilnehmenden Vereine und sonstigen Interes-
senten statt, zu der ich hiermit einlade.

Tagesordnung

1.Abstimmung des Festprogramms

2. Information zum Festumzug

3. Information zum Verkauf von Speisen und Getränken durch
Vereine

4.Sonstiges

Reile
Organisationsleiter Stadtfest

Bekanntmachungsanordnung
Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Aken
(Elbe)“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften beim Zustandekommen der Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn:

a)eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt;

b)diese Satzung wurde nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht;

c)der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d)der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Aken (Elbe), 01.06.2015

Müller
Bürgermeister der Stadt Aken (Elbe)

Hinweis auf Aushang im Schaukasten

Im Schaukasten der Stadt Aken (Elbe) am Rathaus, Markt 11,
hängt eine Mitteilung der unteren Fischereibehörde des Land-
kreises Anhalt-Bitterfeld zur Organisation der Fischerprüfung
ab dem 26.06.2015 aus.
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Flurbereinigung unterstützt 
Wassermanagement

Verfahrenszweck wird erweitert; 
Information der Teilnehmer

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten
Mitte informiert die Teilnehmer der „ Flurbereinigung Orts-
umgehung Schönebeck B 246a (2. PA) über die Erweiterung
des Verfahrenszwecks der bisherigen Unternehmensflurbe-
reinigung.
Mit Beschluss des Landesverwaltungsverwaltungsamtes
Halle vom 20.03.2007 ist die Unternehmensflurbereinigung
„Flurbereinigung Ortsumgehung Schönebeck B 246a
(2.PA)“ eingeleitet worden. Anlass für das Verfahren war der
Bau des zweiten Teils der Ortsumgehung Schönebeck vom
Kreisel L 65 bis zum Kreisel L 51. Die Unternehmensflurbe-
reinigung dient dazu, die durch das Bauwerk entstehenden
Nachteile für die allgemeine Landeskultur zu minimieren und
den eintretenden Landverlust auf einen größeren Kreis von
Eigentümern zu verteilen. Diese Zielsetzung ist erreicht wor-
den. Der notwendige Wegebau, einschließlich der Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, ist fertiggestellt. Die Ziele
der Unternehmensflurbereinigung sind erreicht. Die Neuein-
teilung des Verfahrensgebietes, die im Flurbereinigungsplan
dokumentiert wird, ist z.Zt. in Bearbeitung
In Folge Starkniederschlagsereignisse und des Elbehoch-
wassers in den Jahren 2011 bis 2013 und den damit ver-
bundenen sehr hohen Grundwasserständen in der Gemar-
kung Schönebeck, sind verschiedene Untersuchungen zur
Lösung der hydrologischen Probleme durchgeführt worden.
Als eines des ersten und wichtigsten Projekte ist der soge-
nannte „Abfanggraben“ untersucht und bis zur Baureife ent-
wickelt worden. Anfänglich war eine offene Bauweise ge-
plant, die einen hohen Landverlust und hohe Unterhaltungs-
kosten bedeutet hätten. Als wirtschaftlicher, sowohl im Hin-
blick auf die Bau- als auch auf die Unterhaltungskosten, hat

sich schließlich ein verrohrter Abfanggraben erwiesen, der
nun umgesetzt werden soll. Die Rohrleitung verläuft vom
Kreisel L 65 (Calbesche Straße) bis zum Kreisel L 51 (Bar-
byer Straße) entlang derOrtsumgehungsstraße und von dort
weiter bis in die Röthe. Über den Röther See wird das Was-
ser dann in die Elbe geleitet.
Mit dem geplanten „Verrohrten Abfanggraben“ soll die was-
serwirtschaftliche Situation im Flurbereinigungsgebiet ver-
bessert werden. Das vorhandene Vorflutsystem wird entlas-
tet und durch die Umsetzung dieser Maßnahme neu regu-
liert. Das Oberflächenwasser soll besser abfließen. Die
Maßnahme dient somit der zweckmäßigen Neugestaltung
des Verfahrensgebietes und ist die unmittelbare Grundlage
für die Schaffung eines leistungsfähigen Vorflutsystems,
dass in der Flurbereinigung zu schaffen ist. Es handelt sich
somit um eine gemeinschaftliche Anlage im Sinne des § 37
Flurbereinigungsgesetz.
Durch die Neugestaltung des Vorflutsystems und die Ge-
währleistung eines besseren Abflusses des Oberflächen-
wassers, wird wiederum ganzjährig eine bessere Bewirt-
schaftung der landwirtschaftlich genutzten Flächen ermög-
licht. Somit werden mit der Umsetzung dieser Maßnahme,
wie in § 1 FlurbG formuliert, die Produktions- und Arbeitsbe-
dingungen der Landwirtschaft im Flurbereinigungsgebiet
verbessert. 
Die Teilnehmergemeinschaft „der Flurbereinigung  Ortsum-
gehung Schönebeck B 246a (2.PA)“, vertreten durch ihren
Vorstand, war von Beginn an in die Planungen eingebunden
und hat das Verfahren kritisch und konstruktiv begleitet.
Letztlich konnte der Beschluss gefasst werden, die planeri-
sche Umsetzung der Baumaßnahme durch eine Erweiterung
des Wege- und Gewässerplanes zu ermöglichen. Wie ein
Planfeststellungsbeschluss schafft dieser Plan die baurecht-
liche Grundlage für den „Verrohrten Abfanggraben“ und sei-
ne Nebenanlagen. 
Diese Planerweiterung ist in der bisherigen Unternehmens-
flurbereinigung nicht möglich, da sich die Baumaßnahme
nicht als Folge des Baues der Umgehungsstraße darstellt.
Infolge dessen ist der Zweck der Unternehmensflurbereini-
gung auf die Ziele einer Regelflurbereinigung nach den §§ 1
u. 37 FlurbG zu erweitern.
Dieser Schritt erfolgt mit der Zustimmung des Vorstandes
der Teilnehmergemeinschaft. Der Vorstand hat aber im Ver-
lauf der Beratungen immer deutlich zum Ausdruck gebracht,
dass der Teilnehmergemeinschaft durch das geplante Vor-
gehen keine Kosten entstehen dürfen. Der Teilnehmerge-
meinschaft werden keine Kosten entstehen, da die Stadt
Schönebeck und weitere Kommunen sich bereit erklärt ha-
ben, die notwendigen Zahlungen zu übernehmen.
In den nächsten Wochen wird ein Änderungsbeschluss des
Landesverwaltungsamtes Halle ergehen, der die Erweite-
rung der Verfahrensziele der bisherigen Unternehmensflur-
bereinigung anordnet. Diese Anordnung wird in den betrof-
fenen und den angrenzenden Gemeinden öffentlich bekannt
gemacht.
Durch die vorgesehen Erweiterung der Verfahrensziele wird
der bisher erreichte Stand der Unternehmensflurbereinigung
nicht berührt. Alle bisher getroffenen Maßnahmen, Verhand-
lungen und Vereinbarungen behalten ihre Gültigkeit. Aus-
nahmen können sich nur im direkten Einflussbereich der
Baumaßnahme des verrohrten Abfanggrabens ergeben.

Für weitere Informationen stehen beim Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten, Ritterstraße 17 – 19; 
39164 Stadt Wanzleben - Börde 
Herr Jens Spicher (Tel.: 039209 203141) und 
Herr Thomas Brockmann (Tel.: 039209 203400) 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Akener Stadtfestlotterie 2015

Seit dem 22.06.2015 erfolgt der Losverkauf für die dies-
jährige Stadtfestlotterie.

Lose zum Preis von 2,00  € können in den nachfolgend ge-
nannten Geschäften erworben werden:

• A- Z Shop A. Zähle, Köthener Straße 10
• Cafè Wehling, Dessauer Chaussee 100
• Raschkes Lotto- Quelle, Köthener Straße 35
• Getränkepartner Freshmarkt Dessauer Chaussee 49

Sach- und Geldpreise im Gesamtwert von über 4.700,00 Euro
warten auf die glücklichen Gewinner.

Hauptgewinn ist eine Flugreise für 2 Personen im Wert
von 800,- Euro.

Die Ziehung der Hauptgewinne erfolgt am Sonntag, den
16.08.2015 um 17.15 Uhr auf dem Marktplatz.

Der Erlös aus der Stadtfestlotterie dient ausschließlich der fi-
nanziellen Absicherung des Festprogramms.

Nutzen Sie Ihre Gewinnchance und unterstützen Sie mit dem
Kauf von Lotterielosen die Finanzierung des 21. Akener
Stadtfestes.

Ich wünsche Ihnen viel Glück!

Reile
Org.leiter Stadtfest
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Der Ortschaftsrat Mennewitz 
gratuliert im Juli 2015

Herrn Wilhelm Suffner zum 86. Geburtstag
Zu ihrem Ehrentag wünschen wir ihr alles Gute, 

Gesundheit und Wohlergehen.

Der Ortschaftsrat Mennewitz

GG ee bb uu rr tt ss tt aa gg ee
im Monat Juli 2015

Wir gratulieren
Herrn Fred Fischmann zum 69. Geburtstag  
Frau Renate Lingner zum 78. Geburtstag
Herrn Reinhard Keitel zum 76. Geburtstag
Herrn Siegfried Exner zum 78. Geburtstag
Herrn Edgar Lingner zum 84. Geburtstag
Frau Ilse Kittel zum 79. Geburtstag
Im Namen der Stadt Aken (Elbe), des Ortschaftsrates sowie
in meinem eigenen Namen wünsche ich den Geburtstagskin-
dern dieses Monats Gesundheit und Wohlergehen.

G. Lingner

Geburtstage im Juli 2015
Wir gratulieren

Frau Heidemarie Grahl zum 68. Geburtstag

Frau Antje Cornelius-Hansen zum 68. Geburtstag 

Herrn Hugo Pfeiffer zum 80. Geburtstag

Herrn Dieter Laaß zum 73. Geburtstag

Frau   Irmgard Rehse zum 84. Geburtstag

Herrn Klaus Opitz zum 79. Geburtstag

Im Namen des Ortschaftsrates, der Stadt Aken (Elbe) und in meinem
eigenen Namen wünsche ich den Geburtstagskindern im Monat
Juli zu ihrem Ehrentag Gesundheit und Wohlergehen.

Kapuhs, Ortsbürgermeisterin

Ortschaft Susigke

Die Ortschaft Susigke gratuliert 
im Juli 2015 herzlich

Frau Gitta Semmler zum 72. Geburtstag
Herrn Günter Elze zum 82. Geburtstag
Herrn Herbert Sebastian zum 83. Geburtstag

verbunden mit dem Wunsch nach Gesundheit und
persönlichem Wohlergehen.

Der Ortschaftsrat Susigke

Ortschaft Kühren

Die Stadt Aken (Elbe) gratuliert
im Juli 2015 herzlich

Herrn Manfred Kelling zum 80. Geburtstag

Frau Anna Semmler zum 80. Geburtstag

Herrn Otto Mähne zum 80. Geburtstag

Frau Christine Schmidt zum 80. Geburtstag

Herrn Horst Schmidt zum 80. Geburtstag

Herrn Kurt Knopf zum 80. Geburtstag

Herrn Hugo Pfeiffer zum 80. Geburtstag

Frau Ursula Wobst zum 80. Geburtstag

Herrn Werner Zacher zum 80. Geburtstag

Frau Irmgard Hummel zum 92. Geburtstag

Frau Käthe Zöke zum 93. Geburtstag

Frau Lisbeth Max zum 93. Geburtstag

Frau Herta Semmler zum 95. Geburtstag

Frau Liese-Lotte Naumann zum 95. Geburtstag

Herrn Max Jahn zum 96. Geburtstag

verbunden mit dem Wunsch nach Gesundheit, 
persönlichem Wohlergehen 

und einem beschaulichen Lebensabend.

Müller, Bürgermeister der Stadt Aken (Elbe)

Kleinzerbst 11.07.15 20.00 Uhr
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IRISH FOLK AND 
OTHER FINE MUSIC

13. 
Irischer 
Abend

KARTEN:
Raschke Reisen in Aken, Köthener Str. 35
& unter 034909-71110 & 034909-70410
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Sachkunde mal anders

Das Thema Getreide und was man alles daraus machen kann,
beschäftigte uns schon eine Weile im Sachkundeunterricht.
Doch was ist besser, als sich die Verarbeitung von Mehl mal
vor Ort anzuschauen.
Am 3. Juni 2015 besuchte unsere Klasse die Bäckerei Schnei-
der in der Töpferbergstraße. Der Bäckermeister Andreas
Schneider zeigte uns die Backstube und erklärte, was alles nötig
ist, um Brot und Brötchen zu backen. Zum Schluss durften wir
alle unser eigenes Brot backen. Es wurde kräftig geknetet und
geformt. Jeder durfte sich seine Lieblingsform aussuchen.

Frisch gebacken wurden unsere Brote  in die Schule geliefert
und anschließend genüsslich verspeist. Lecker!
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Andreas
Schneider und seinem Team für den sehr anschaulichen und
informativen „Unterricht“ bedanken.

Die Schüler der Klasse 3b, Noloppschule 

Sportfest - Noloppschule

Am 2. Juni 2015 konnte unser Sportfest bei bestem Wetter
starten. Alle Schüler der 1. - 4.Klasse konnten im leichtathleti-
schen Dreikampf (Wurf, Sprung, Sprint) ihre Kräfte messen.
Zwischendurch wurde Fußball, Ball über das Netz und Feder-
ball gespielt. Jeder war in Bewegung.

Platzierungen nach Klassenstufe und Punktbewertung:

Bester Sportler/Sportlerin:                                                                                                      
Kl.1a Matthis Schulz Kl.1b Julia Harnisch
Kl.2a Luka Schulz Kl.2a Emely Jonetzko
Kl.3a Jeremy Matysiak Kl.3a Josi Grünewald
Kl.4a Julian Presch Kl.4b Anastasia Gaedke

Unser Dank geht an die Mitarbeiter der Köbeg, Herrn Olaf
Schulz, Herrn Kiel,die Hortnerinnen und an die Schüler der
Klasse 9a der Sekundarschule für die Unterstützung im Wett-
kampfgericht.
Zum Abschluss feierten wir mit rockiger Musik ein lustiges Kin-
derfest auf dem Sportplatz.Alle Schüler erhielten eine Teilneh-
mer-, Sieger- oder sogar eine Ehrenurkunde.

Team der Noloppschule
B. Diedering

„Tag der offenen Tür“ für zukünftige 
5. Klassen in der Sekundarschule Aken

Am 4. Juni 2015 öffnete die Sekundarschule „Am Burgtor“ ihre
Türen für die 4. Klassen der GS aus Wulfen, Osternienburg,
Elbeschule und Noloppschule. Begrüßt wurden alle mit einem
bunten Programm der Klasse 5a (Klassenleiter: Frau Fesser)
mit Gesang, Keyboard, Akkordeon und motivierenden Worten
vom Schulleiter Herrn Homann. Die moderne, schicke Aula ge-
fiel allen sofort. Anschließend konnten die Schüler in verschie-
denen Stationen (z. Bsp. Geografie, Physik, Englisch, etc.) al-
les ausprobieren. Diese Stationen wurden von Schülern der
Klasse 8a (Klassenleiter: Frau Fuchs) organisiert und geleitet.
Es gab tolle Dinge zu entdecken. Herzlichen Dank!

Team der Noloppschule Klassenleiter der 4a und 4b
G. König / B. Diedering

Grillparty des TAE KWON DO Club Aken e.V.

Am 5. Juni konnten wir wieder unsere jährliche Grillparty
durchführen. Hierfür möchten uns nochmals ganz herzlich bei
Frau Steffi Schüler von der Jugendbegegnungsstätte
„Nomansland“ für ihre freundiche und tatkräftige Unterstützung
bedanken. Weiterer Dank geht an die zahlreich erschienen El-
tern, Großeltern und Geschwister - sowohl für deren Anwe-
senheit, welche ein besseres Kennenlernen ermöglichte, als
auch für die vielen mitgebrachten Salate.

Dank des guten Wetters konnten wir neben vielem anderen
auch Volleyball spielen, was zu einem kleinen und schönen
Wettkampf Kinder gegen Eltern führte, welchen unsere Kinder
für sich entscheiden konnten.

Interessierte sind jederzeit zu einem vierwöchigen Schnup-
perkurs bei uns willkommen. Unser Training findet Montag,
Dienstag und Donnerstag von 17:30-19:00 Uhr und Freitags -
für unsere kleineren Anfänger - von 17:00-18:30 Uhr im
„Berliner Hof“ statt.
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Willkommenskultur

Auf Grund der aktuellen Flüchtlingssituation und die daraus re-
sultierenden Entwicklungen im Land Sachsen-Anhalt und auch
im Landkreis Anhalt-Bitterfeld möchte ich heute die Gelegen-
heit nutzen, die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt über
das bestehende Konzept zur Beratung und Betreuung von
Flüchtlingen zu informieren.
Landkreise und kreisfreie Städte sind laut Aufnahmegesetz
des Landes Sachsen-Anhalt verpflichtet, Personen aufzuneh-
men und entsprechend den Leitlinien des Landes die Unter-
bringung und soziale Betreuung zu übernehmen. 
Für das Land Sachsen-Anhalt werden die Asylbewerber in der
zentralen Anlaufstelle Halberstadt aufgenommen, medizinisch
untersucht und durchlaufen verschiedene Antragsverfahren.
Nach einem Regelaufenthalt von ca. drei Monaten werden sie
den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten zugewiesen. 
Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wohnen zurzeit  920 Flüchtlinge
aus unterschiedlichen Ländern (Eritrea, Albanien, Indien, Serbien,
Syrien, Somalia u.a.), darunter sind ca. 60 schulpflichtige Kinder. 
Die Unterbringung der Flüchtlinge erfolgt sowohl in Gemein-
schaftsunterkünften als auch in Wohnungen bzw. Wohnge-
meinschaften. 
Die Mehrzahl der Flüchtlinge (ca. 41 %) ist in der Stadt Bitter-
feld-Wolfen untergebracht.
Die soziale Betreuung und die Beratung der Flüchtlinge ist
nach deren strapaziöser Reisen und der hohen körperlichen
und psychischen Belastung ein wesentlicher Baustein zur Inte-
gration. Besonders die sprachlichen Hindernisse erschweren
den Flüchtlingen die Eingewöhnung und Integration. Mit Enga-
gement und Einsatzbereitschaft erfolgt über die Euro-Schule
Bitterfeld-Wolfen eine Betreuung und Beratung der Flüchtlin-
ge. Die dezentrale Unterbringung in den unterschiedlichen
Städten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld macht eine „Rund-
um-Betreuung“ schwierig. Deshalb ist jede Kommune bzw.
Gemeinde gefordert, eine Willkommenskultur zu schaffen und
die Asylbewerber zu unterstützen. Neben der Betreuung durch
die Euro-Schule bestehen durch Vereine, freiwillige Helfer und
freie Träger weitere Angebote. So gibt es Sprachwerkstätten in
Bitterfeld, Köthen und Zerbst, Freizeit- und Ferienangebote,
begleitende Maßnahmen zur schulischen und beruflichen Inte-
gration und Begegnungsstätten. 
In Aken ist hier der Jugendklub „Nomansland“ Vorreiter und
bietet den Flüchtlingen eine Anlaufstelle und einen Treffpunkt.
Auch die evangelische Kirchengemeinde Aken wird sich mit ei-
ner Veranstaltung zum Thema Willkommenskultur einbringen.
Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld soll das bestehende Integra-
tionsnetzwerk weiterentwickelt werden, um mit allen Beteilig-
ten in einen Informationsaustausch zu treten, offene Fragen zu
beantworten und eine interkulturelle Sensibilisierung der Be-
völkerung zu erreichen. 

Kathrin Hinze
Mitglied im Stadtrat Aken und Kreistag Anhalt-Bitterfeld

Frühlingssingen auf dem Lorf

Am Sonnabend, den 6. Juni, 15 Uhr begrüßte der Männerchor
Aken die zahlreichen Gäste auf dem Lorf mit dem Lied „An den
Ufern unserer Elbe“ von dem gebürtigen Akener Heinz Geb-
hart. Damit hatte der Chor sofort die Zuschauer auf seiner Sei-
te. Nach weiteren zwei Liedern übergab der Chorleiter des
Männerchores den Stab an Frau Kerstin Reißig, die mit dem
Kinderchor der Noloppschule einige schöne Frühlingslieder
darbot. Zwischen den Liedern der beiden Chöre wurden durch
Mitglieder des Chores lustige Begebenheiten aus dem Chorle-
ben der letzten Jahrzehnte zum Besten  gegeben, die zu man-
chem Lachen und Schmunzeln unter den mehr als 150 Gästen
führten. Sangesbruder Klaus Bernd Neumann begeisterte die
Akener und ihre Gäste mit dem Lied „Des Sonntags in aller
Früh“ . Begleitet wurde er von unserem Sangesbruder Erhard
Kretschmann auf dem Akkordeon, der auch bei dem Akenlied
für eine gute Begleitung sorgte. Nach einem bunten Programm
mit Volks- und Wanderliedern sangen  die Chöre gemeinsam
mit den Zuhörern das Lied „Es zogen auf sonnigen Wegen“
und beendeten damit den offiziellen Teil den Konzertes. Nach
dem Programm wurde  unser Chorleiter Friedrich Giese nach
einer mehr als 18-jährigen Tätigkeit in den Ruhestand verab-
schiedet. Mit einem Fotobuch, das die vielen Auftritte des Cho-
res unter seiner Leitung dokumentiert, bedankte sich der Chor
für die vielen gemeinsamen Übungsstunden und Auftritte. Da-
bei hat es der Chorleiter immer wieder verstanden, den Chor
zu einer sehr guten Qualität zu führen. Die Leitung des Chores
wird ab 23. Juni  Frau Dorothea Dietz aus Dessau überneh-
men. Frau Dietz hat bis zu ihrer Pensionierung als Solokorre-
petitor des Anhaltischen Theaters gearbeitet. Wir wünschen
unserem  Ehrenmitglied  Friedrich Giese für die weitere Zu-
kunft alles Gute und hoffen auf Besuche als Gast zu unseren
Übungsstunden! Das Konzert sollte auch eine Werbung für
den Männerchor in eigener Sache sein, denn der Chor sucht
dringend neue Mitglieder! 
Wir bedanken uns bei dem Team vom Lorf und gehen davon
aus, dass bei einer nächsten Veranstaltung in diesem altehr-
würdigen Gemäuer die Zuhörer noch mehr Tische und Stühle
auf dem Hof besetzen können. 

P.S.  Bilder vom Frühlingssingen finden Sie unter Fahrradtour
Lorf Aken. 

Erhard Hilliger

Diercke Wissen 2015

Jonas Meißner hat am größten Geographiewettbewerb für
Schüler teilgenommen und den Sieg auf Schulebene erlangt.
Nur noch zwei Hürden gibt es zu überwinden! Jonas konnte sich
zunächst als Klassensieger in der Jahrgansstufe neun und dann
als Schulsieger in der Sekundarschule am Burgtor Aken gegen
seine Mitschülerinnen und Mitschüler durchsetzen und qualifi-
zierte sich somit für den Landesentscheid in Sachsen - Anhalt.
Damit rückt die Chance näher, der beste Geographieschüler in
Deutschland zu werden. Sichert er sich Ende März den Landes-
sieg, darf Leon am 23. Mai 2014 beim großen Finale von Dier-
cke Wissen in Braunschweig antreten. Auf Jahrgangsebene
siegten in der Klasse 7 Lisa Manke und in der Klasse 8 Niklas
Schwertfeger. Insgesamt beteiligten sich alle Schüler der Klas-
sen 7 bis 9. Auch die Schüler der 5. Und 6. Klassen waren ein-
geladen, ihr Geographiewissen mit einem speziellen Fragebo-
gen für Junioren zu testen. Anders als bei den Klassen 7 bis 10,
endete der Wettbewerb für die Junioren mit der Beantwortung
des Fragebogens. Hier gewann in Klassenstufe 5 Celina Busse
und Pascal Klär gewann in den 6. Klassen.

Die Geographielehrerinnen
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Dr. med. Karsten Reinhardt
Facharzt für Allgemeinmedizin

Gartenstraße 8, 06385 Aken
Telefon 034909-82013

Werte Patienten!

Praxisurlaub:
vom 13. 07. 2015 – 26. 07. 2015
vom 19. 10. 2015 – 30. 10. 2015

Vertretung Allgemeinmedizin:
Frau Ziemer und Frau Zake

Vertetung Zahnmedizin:
Frau Schultze

TAXI-FRANKE
PERSONEN & GÜTERTRANSPORTE FAHRZEUGVERMIETUNG

AKEN (ELBE) 83383
034909

oder

0172 3601540

Krankentransportfahrten für alle Kassen und
Berufsgenossenschaften sitzend auch

im Rollstuhl mit Rampe

Kantorstraße 20 • 06385 Aken / Elbe
Telefon: 034909-86605
Mobil: 0172-7418393

Firma Lars Weise
all in one

Grünanlagen- und Gartenpflege

Hecken- und Baumbeschnitt (Obstbäume)

Dachreparaturarbeiten

Pflaster- und Erdarbeiten

Trockenbau und alle

Arbeiten in Haus und Hof

20 Jahre Kläranlage = 20 Jahre Umweltschutz

Ein nicht alltägliches Jubiläum bei einem nicht alltäglichen Ver-
band. Dies zeigte sich schon an der Anzahl der geladenen und
erschienenen Gäste. In einer Region und in einer Zeit, wo vie-
le Abwasserverbände unter zu hohen Unterhaltungskosten lei-
den und ihr Glück in Fusionen suchen, war die klare Ansage
von Geschäftsführer Elze: „Wir sehen hier KEINEN Hand-
lungsbedarf“. Ist doch der Verband wirtschaftliche gut aufge-
stellt. 98% Auslastung der Anlagen sprechen für sich. Die Ur-
sachen dafür liegen auch in den Anfängen des Verbandes.
Gründungsvater und seit dem Verbandsversammlungsvorsit-
zender Hansjochen Müller nahm die Anwesenden mit auf Zeit-
reise. Nach der Wende mussten schnell Wege gefunden wer-
den, die teilweise im offenen Gerinne (ugs. Gosse) fließenden
Abwässer zu sammeln, zu reinigen und im unbedenklichen Zu-
stand dem Wasserkreiskauf wieder zuzuführen. Dass sein
Blick und der seiner Mitdenker nicht nur auf die Stadtmauern
beschränkt waren, versteht sich von selbst. 
Stadtgrenze Dessau, Elbe, Saale und die B185 waren die
Grenzen des Gedankengebildes, welches nach den ersten
Gesprächen mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemein-
den schnell Gestalt annahm. Seine Schilderungen ernteten
heute hier und da ein Schmunzeln, denn die Zeiten Anfang der
1990er Jahre waren noch nicht so „durchgeregelt“ wie heute.
Das machte vieles leichter, aber wenn im Falle der Verbands-
gründung gar keine gesetzlichen Grundlagen vorhanden wa-
ren, musste viel improvisiert werden. Minister Aikens -aus
Magdeburg angereist- attestierte dem Verband eine gute Ar-
beit. 15 Mio Kubikmeter geklärten Abwassers wurden der Elbe
gereinigt wieder zugeführt. Die Anlage läuft störungsfrei bis auf
die eine Zeit vor genau 2 Jahren, als das Hochwasser fast die
gesamte Elbe-Saale-Niederung flutete. Die Kläranlage selbst,
in weiser Voraussicht auf einem Hügel erreichtet, blieb tro-
cken, aber Pumpwerke und Kanäle selbst waren betroffen.
350 TEUR Schaden sind entstanden und größtenteils beho-
ben - Dank großzügiger Hilfe des Landes. Bei aller Freude
über das Erreichte muss dennoch der demografische Wandel
im Auge behalten werden. Weniger Einwohner, weniger Ab-
wasser bei gleichbleibenden Kosten für Unterhalt und Verwal-
tung der Anlagen. Aber wer 20 Jahre weiß gut zu wirtschaften,
wird dies auch in Zukunft schaffen und daher wird in nächster
Zeit keine Gebührenerhöhung von Nöten sein. 
Im Anschluss an die Redebeiträge von Geschäftsführer Elze,
Verbandversammlungsvorsitzendem Müller, Minister Aikens
und vom Stellvertreter des Landrates Böddekker nutzen die
Gäste die Möglichkeit zur Werksführung und die Möglichkeit,
bei ausgezeichneter gastronomischer Versorgung Gespräche
in kleinerem Kreis zu führen.

Matthias Schmidt
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Danksagung

Was man tief in seinem Herzen besitzt, 
kann man durch den Tod nicht verlieren.                                                                                                                             

Johann Wolfgang von Goethe

Herzlichen Dank allen, welche unseren 
lieben Verstorbenen

Dieter Rudolph
im Leben ihre Zuneigung und
Freundschaft schenkten, ihre Ach-
tung und Wertschätzung entge-
genbrachten und uns ihre Anteil-
nahme und Verbundenheit durch
Wort, Schrift, Blumen und Geld-
zuwendungen erfahren ließen. 

Ein besonderer Dank gilt unserer Hausärztin Frau
Dipl. Med. Dagmar Zake und ihrem Praxisteam sowie
dem Beerdigungsinstitut Geise, Inh. René Gaedke für
seine liebevollen und tröstenden Worte.

In stiller Trauer im Namen aller Angehörigen:
Deine Ehefrau Margot und Kinder

Aken (Elbe), im Juni 2015

Steinmetz GaedkeS
te

in
m

et

z-
& Bildhauerbetrieb

•

se i t 1902

•

Susigker Straße 30
06385 Aken • Telefon 8 25 74

Bernd Gaedke, Steinmetzmeister

René Gaedke, Steinmetz- & Bildhauermeister,

Restaurator im Handwerk

www.Steinmetz-Gaedke.com

®

Herzlichen Dank
sagen wir allen Verwandten, Nachbarn
und Bekannten, die sich in stiller Trauer
mit uns verbunden fühlten und ihre An-
teilnahme beim Abschied von meinem
lieben Ehemann

Dieter Marx 
geb. 18. 4. 1936    verst. 14. 5. 2015

auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten. 
Besonderer Dank gilt Dr. Sickel, den Schwestern und
Pflegern der Intensivstationen Dessau und Ballenstedt,
dem Pflegedienst Vogel sowie der Physiotherapie
Wulfen, dem Bestattungsinstitut Anthea, dem Blumen-
geschäft Greunke und dem Team der Gaststätte
„Akener Bierstuben“.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Ehefrau und Kinder

Aken (Elbe), im Juni 2015

Von Herzen Danke!
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot,

der ist nur fern. Tot ist nur, wer vergessen wird.
Immanuel Kant

In der schweren Stunde des Abschieds durften wir noch ein-
mal erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft und Wertschätzung
unserem lieben Entschlafenen

Helmut Schirmer
„Helmi“ 

*27. September 1945    † 27. Mai 2015

entgegengebracht wurde. Für die vielen Beweise aufrichtiger
Anteilnahme durch Wort, Schrift, stillen Händedruck, Blumen
und Geldzuwendungen möchten wir uns auf diesem Wege bei
allen Verwandten, Bekannten, Freunden und Nachbarn bedan-
ken. Besonderer Dank gilt der Schützengilde Aken/Elbe, Frau
Dr. Zake, dem Team der Uniklinik Magdeburg, dem Bestat-
tungshaus Anhalt - Bestattungen und dem Redner Marcel
Hartmann für seine tröstenden Worte.

In ewiger Erinnerung:
Uta Schirmer

im Namen aller Angehörigen
Aken (Elbe), im Juni 2015

Vor einem Jahr bist du gegangen,
auf eine Reise ohne Wiederkehr.
Ein tiefer Schmerz hält uns gefangen,
wir vernissen dich so sehr.
Wir suchen dich noch oft
und hatten so gehofft,
die Tür geht auf, du kommst herein
und alles wird wie früher sein.

Heike Morbach 
† 3. 7. 2014

In lieber Erinnerung:
Günther und Doreen

Verlags-Information
Die nächste Ausgabe des ANB erscheint 

am Freitag, dem 10. 07. 2015.
Der Redaktionsschluss zu dieser Ausgabe ist 

am Donnerstag, dem 02. 07. 2015.
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Wir mussten nicht!
Wir brauchten nicht!

Wir haben einfach geheiratet!

Die vielen lieben Glückwünsche und
Aufmerksamkeiten zu unserer Hochzeit,
Nehmen wir mit großem Dank entgegen.
Kein Tag hätte schöner sein können.
Es war unvergesslich!

Vielen herzlichen Dank sagen wir 
unseren Eltern, Verwandten, Bekannten, 

Trauzeugen Daniela und Kay, Fahrern Jörg und 
Daniel, Freunden, Nachbarn, FW Kameraden, 
dem „Fährhaus“, der „Friedenseiche“ Susigke, 

Blumen-Jette, Bäckerei Schneider -
Groß Rosenburg, DJ Locke, Stefan Julius.

Denis & Annett Klinkenberg 
geb. Fröhlke

mit Lisa und Laura
Aken, im Juni 2015

33 98 64

• www.aken-regional.de •

Hiermit möchte ich mich für die vielen 
Glückwünsche, Geschenke und Geldzuwendungen 
anlässlich meiner Jugendweihe und Konfirmation 
recht herzlich bei allen Verwandten, Freunden, 
Bekannten, Nachbarn, Kollegen meiner Eltern, 
der Ergotherapie Nielebock und den Mitgliedern 
des Akener Kanuclubs bedanken. Auch an das 
Team des  Papa Joe’s Diner ein Dankeschön für 

die gute Bewirtung und an Renates Gänseblümchen 
für die tolle Deko. Ein ganz besonders dickes 

Dankeschön geht natürlich an meine Eltern, die 
diese Tage erst möglich gemacht haben.

Euer Florian Dominik Berger
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Anlässlich  unsererHochzeit am 30. 05. 2015 möchten wir uns 
auf diesem Wege für diesen unvergesslichen Tag und die damit  verbundenen 
Glückwünsche und Geschenke recht  herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank gilt:
Timo Hädicke,Simone Wernicke,Christine  Alsleben für die tolle Unterstützung
an diesem Tag. Katja Fanta für die wunderschöne Brautfrisur, dem Team
Naumanns- Schuppen lnh.: Ramona Schulz für die tolle Bewirtung und die 
souveräne Lokation, Bäckerei Schneider für die zauberhafte Hochzeitstorte, 
Blumen-Greunke Inh.: Heike Schulze für die wunderschöne Deko und Blumen,
Design Studio  Kreativ lnh.: Katrin Jaenicke für die traumhaften Fotos, 
DJ-Thomas Heinze und Alex Silke für die musikalische Umrahmung sowie
unserer lieben Oma,Eltern,Freunden,Nachbarn, Verwandten und Bekannten.

Sylvana  Lehr  geh. Erxleben und Nico Lehr 
mit Florian Aken, im Juni 2015

� Qualitäts- und fachgerechte Verlegung von Fliesen,
Platten, Mosaik und Naturstein

� Beratung und Planung zur Badgestaltung

� Umbau, Modernisierung und Sanierung von Bädern, Terrassen und Balkonen

� Verkauf von Fliesen und Zubehör

� Fassadengestaltung

Lazarettstraße 14 • 06385 Aken (Elbe)

Termine nach Vereinbarung
0177 / 87 91 791

Fliesenlegerfachbetrieb

Thomas Brüning

Wir bieten Ihnen zu fairen Preisen:
– Badinstallationen
– Gas-, Öl- und Flüssiggasheizungen, auch Umstellung möglich
– Verkauf und Montage von Gasgeräten aller Art
– Ausführung von Dach- und Blechklempnerarbeiten
– Umschlussarbeiten an die öffentliche Kanalisation

Klempnerei Günther Pakendorf
Fachbetrieb für Gas • Wasser • Heizungen

06385 Aken • Mühlenstraße 34
Telefon / Telefax (03 49 09) 8 55 46

mit Clown Monello

15.00 Uhr Wassertreterrennen 
(Jeder bekommt einen Preis.)

ab 20.00 Uhr Live Black Velvet

ca. 22.00 Uhr Lichterfeuerwerk

Spielplatzeröffnung!

11. 07. 2015
Leuchtturm-
Fest am
Akazienteich in Aken


